
Amt für Landwirtschaft, Wanzleben, den 08.10.2014 
Flurneuordnung u. Forsten 
Mitte, Außenstelle Wanzleben 
Ritterstraße 17-19 
39164 Stadt Wanzleben-Börde 
AZ.: 32.1 SBK 113-611 B1.14 
 

Flurbereinigungsverfahren nach §§ 87 ff. Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) *1 
 
 „Flurbereinigung Ortsumgehung Schönebeck B 246a (2. PA), Landkreis Schönebeck 
113“; Verf.-Nr.: 0305 SBK 113 
 
In dem oben genannten Flurbereinigungsverfahren ergeht folgende  
 

IV. Änderungsanordnung 
 
A. Verfügender Teil 
 
I. Hinzuziehung von Grundstücken 
 
Zum o.g. Flurbereinigungsverfahren werden die in der Änderung zum Verzeichnis der Ver-
fahrensflurstücke (Anlage 1) aufgeführten Flurstücke hinzugezogen. Diese Anlage ist Be-
standteil dieser Anordnung. 
 
II. Sofortige Vollziehung 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) *2, wird hiermit die sofor-
tige Vollziehung angeordnet, mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen die Anordnung der 
Flurbereinigung keine aufschiebende Wirkung haben. 
 
III. Beteiligte 
 
Am Flurbereinigungsverfahren sind gem. § 10 FlurbG beteiligt: 
1. als Teilnehmer die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke 

sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten; 
2. als Nebenbeteiligte: 
a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom  

Flurbereinigungsverfahren betroffen werden; 
b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder öf-

fentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden 
(§ 58 Abs. 2 FlurbG); 

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 
zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird; 

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken 
oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz 
oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher  
Grundstücke beschränken; 

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen 
Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG); 

f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein 
Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und  
§ 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurberei-
nigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG). 

 
IV. Aufforderung zur Anmeldung von unbekannten Rechten 
 



Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereini-
gungsverfahren berechtigen können, sind innerhalb von 3 Monaten beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung u. Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 
Wanzleben, anzumelden (§ 14 Abs. 1 FlurbG). 
 
Es kommen in Betracht: 
 

a) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken 
oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Be-
sitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher 
Grundstücke beschränken (z.B. Pacht-, Miet- und ähnliche Rechte). 

 
b) Im Grundbuch eingetragene Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 

Grundstücken, z.B.: Hutungsrechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserlei-
tungsrechte, Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw., die vor dem 01.01.1900 be-
gründet sind und deshalb der Eintragung in das Grundbuch nicht bedurften. 

 
c) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschafts-

kataster übernommen sind. 
 
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung u. Forsten, 
Mitte, Außenstelle Wanzleben innerhalb einer von diesem zu setzenden Frist nachzuweisen. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. 
 
Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flur-
bereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 
Abs. 2 FlurbG). 
 
Der Inhaber eines gem. § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechtes muss die Wirkung eines 
vor der Anmeldung eingetragenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der 
Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf 
gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG). 
 
Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragung außerhalb des Grundbuches 
(z.B.: Erbfall) unrichtig geworden sind, werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im eige-
nen Interesse beim Grundbuchamt auf eine baldige Berichtigung des Grundbuches hinzuwir-
ken bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur Beschaffung der Unterlagen für die Grund-
buchberichtigung möglichst ungesäumt nachzukommen. 
 
V. Beschränkung der Nutzungs- und Baurechte im Flurbereinigungsgebiet 
 
Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbe-
reinigungsplanes gelten gemäß § 34 Abs. 1 FlurbG folgende Einschränkungen: 
 

a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirt-
schaftsbetrieb gehören. 

 
b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen u.ä. Anlagen dürfen nur 

mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verän-
dert oder beseitigt werden. 

 
c) Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, 

Fels- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange 
nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt 
werden. Andere gesetzliche Vorschriften über die Beseitigung von Reb- und Hopfen-
stöcken bleiben unberührt. 

 



Sind entgegen der Vorschriften zu a) und b) vorstehend Änderungen vorgenommen oder An-
lagen hergestellt oder beseitigt worden, so kann dieses im Flurbereinigungsverfahren unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gem. § 137 
FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dienlich ist. 
 
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift zu c) vorstehend vorgenommen worden, so muss die 
Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34 FlurbG). 
 
Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Ausführungsanordnung be-
dürfen Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung überstei-
gen, der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde im Einvernehmen mit der Forstaufsichts-
behörde. 
 
Sind Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, 
dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den 
Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 
85 Ziff. 5 und 6 FlurbG). 
 
Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde berechtigt, zur Vor-
bereitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach 
ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen. 
 
B. Auslegung 
 
Dieser Beschluss mit  

• Begründung,  
• Änderung Verzeichnis der Verfahrensflurstücke,  
• Gebietskarte  

 
liegt gemäß § 6 FlurbG nach der öffentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses in den 
Gemeinden zwei Wochen lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten  
 
- im Rathaus der Stadt Schönebeck, 39218 Schönebeck, Markt 1, 
- im Rathaus der Stadt Barby, 39249 Barby, Marktplatz 14 und im Bürgerbüro, OT Groß 

Rosenburg, Nienburger Straße 1, 
- in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Bördeland, 39221 Bördeland OT Biere, Mag-

deburger Straße 3, 
- im Rathaus der Stadt Calbe, 39240 Calbe/Saale, Markt 8, 
- im Neuen Rathaus der Landeshauptstadt Stadt Magdeburg, 39104 Magdeburg, Bei der 

Hauptwache 4, 
- im Bürgerbüro der Stadt Nienburg (Saale), 06429 Nienburg, Marktplatz 9, 
- in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Sülzetal, 39171 Sülzetal, Dorfstraße 26, 
- im Rathaus der Stadt Gommern, 39245 Gommern, Platz des Friedens 10,  
- im Rathaus der Stadt Zerbst/Anhalt, 39261 Zerbst/Anhalt, Schloßfreiheit 12, 
- in der Stadtverwaltung der Stadt Aken/Elbe, 06385 Aken/Elbe, Markt 11, 
- in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Osternienburger Land, 06386 Osternienburger 

Land OT Osternienburg, Rudolf-Breitscheid-Str.32e 
während der Dienststunden aus. 
Darüber hinaus kann dieser Beschluss auch 
- in der Außenstelle des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 

39164 Stadt Wanzleben-Börde, Ritterstraße 17-19,  
 

während der Dienststunden eingesehen werden.  



Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach seiner Bekanntgabe in der betref-
fenden Gemeinde ein. 
 
C. Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Änderungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung u. 
Forsten, Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanzleben-Börde 
erhoben werden. 
Im Fall der öffentlichen Bekanntmachung beginnt die Rechtsbehelfsfrist mit dem ersten Tage 
der Bekanntmachung. 
Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch bis zum Ablauf 
der angegebenen Frist beim Amt eingegangen ist. 
Gewahrt wird die Frist auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung u. Forsten, Mitte, Große Ringstraße, 38820 Halberstadt.  

 
 
Anlagen: 1) Änderung zum Verzeichnis der Verfahrensflurstücke 
  2) Gebietskarte 
 
*1 - Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I, S. 546), zuletzt geändert 

durch Artikel 17 Jahressteuergesetz 2009 vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) 

*2 - 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geän-
dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.07.2012 (BGBl. I S. 1577 

 
Begründung der Anordnung: 
 
Mit Beschluss vom 20.03.2007, hat das Landesverwaltungsamt Halle, Referat 409 das Flur-
neuordnungsverfahren „Flurbereinigung Ortsumgehung Schönebeck B 246a (2. PA), Land-
kreis Schönebeck 113“ für den Bau des 2. Planungsabschnittes der B 246a vom Kreisel L 65 
bis Kreisel L 51 angeordnet. 
Das genannte Verfahren dient dazu, die durch das Unternehmen für die allgemeine Landes-
kultur entstehenden Nachteile durch die Neueinteilung der Grundstücke zu vermeiden oder 
zumindest zu mildern.  
 
Nach §§ 8 Abs. 1, 7 Abs. 1 und 4 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) kann die Flurbereini-
gungsbehörde geringfügige Änderungen des Flurneuordnungsgebietes anordnen, wenn der 
Zweck der Flurbereinigung besser erreicht werden kann.  
 
Die Hinzuziehung ist erforderlich, um die vollständige Umsetzung des Projektes „Abfanggra-
ben“ in diesem Flurbereinigungsverfahren zu ermöglichen.  
Dieses Projekt dient der Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Situation im Raum 
Schönebeck. Damit soll Problemen hinsichtlich der Wassersituation des Oberflächenwassers 
sowie Problemen bezüglich der Situation der Vorflut im Elbe-Saale-Winkel begegnet werden. 
Der „Abfanggraben“ bildet dabei einen zentralen Teil des wasserwirtschaftlichen Gesamt-
konzeptes der Fachhochschule Magdeburg-Stendal für den gesamten Elbe-Saale-Winkel.  



 
Durch die Veränderungen des Verfahrensgebietes vergrößert sich die Verfahrensgebietsflä-
che des Flurbereinigungsverfahrens von derzeit 1.299,1854 ha auf 1.307,4942 ha, mithin um 
8,3088 ha. 
Die Änderung ist als geringfügig anzusehen. 
 
Die Voraussetzung für die Änderungsanordnung nach den §§ 8, 7 FlurbG liegen somit vor. 
 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO ist sowohl im öffent-
lichen Interesse als auch im überwiegenden Interesse der Beteiligten dringend geboten.  

Durch das Projekt „Abfanggraben“ soll eine leistungsfähige Vorflut im Elbe-Saale-Winkel ge-
schaffen werden. Der „Abfanggraben“ ist die unmittelbare Voraussetzung für weitere Maß-
nahmen zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Situation im Raum Schönebeck und 
im Elbe-Saale-Winkel.  

Die 2. Änderung des Wege- und Gewässerplanes wird derzeit aufgestellt. Die Vorausset-
zungen für die Anordnung der Flächen und den Baubeginn sollen schnellstmöglich geschaf-
fen werden. 

Demgegenüber sind die durch die Flurbereinigung betroffenen Grundstückseigentümer in 
den Auswirkungen des Flurbereinigungsverfahrens nicht unmittelbar schwer und unzumutbar 
betroffen. Die Rechtsfolge einer auch nur zeitweiligen Einschränkung des Eigentums infolge 
der Anordnung des Verfahrens ist gegenüber dem besonderen öffentlichen Interesse an ei-
ner zügigen Durchführung des Verfahrens zum Zwecke einer zeitnahen Realisierung des 
Abfanggrabens  als nachrangig einzustufen.  
Das Flurbereinigungsverfahren muss sofort weitergeführt werden, um das Projekt „Ab-
fanggraben“ zu realisieren. 
Somit überwiegt das öffentliche und das gemeinschaftliche Interesse aller Beteiligten an der 
sofortigen Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens grundlegend gegenüber dem mög-
lichen privaten Interesse einzelner Beteiligter gegen die Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung.  

Die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieses Flurbereinigungs-
beschlusses nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO sind somit gegeben.  

 
ALFF Mitte, Außenstelle Wanzleben  Anlage 1 zur 4. Änderungsanordnung vom  08.10.2014 
0305 SBK 113 
 
Flurbereinigungsverfahren 
„Flurbereinigung Ortsumgehung Schönebeck B246a (2.PA), Landkreis Schönebeck 
113“ 
Verf.-Nr.: 0305 SBK 113 
 

Änderung zum Verzeichnis der Verfahrensflurstücke 
nach Flurbereinigungsbeschluss vom 20.03.2007 

 
Hinzuziehung: 
 
Zum Flurbereinigungsverfahren werden folgende Flurstücke hinzugezogen: 
 
Gemarkung Schönebeck Flur 1 
 
307; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 322; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 336; 
338; 340; 342; 343; 344; 346; 347; 348; 349; 350; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 360; 
2268/323; 303/1; 309/1; 317/2; 318/2; 324/1; 337/1; 345/2; 352/1; 5152/352; 681/359; 
682/359 
 
 



Flächengröße der oben genannten Flurstücke: 7,3441 ha. 
 
Gemarkung Schönebeck Flur 5 
 
18/2; 29; 10011; 10012; 10013;  
 
Flächengröße der oben genannten Flurstücke: 0,9547 ha 
 
Das Flurbereinigungsgebiet umfasst nach der Änderung des Verzeichnisses der Verfahrens-
flurstücke durch die 4. Änderungsanordnung eine Fläche von 1.307,4942ha. 
Im Auftrag 
gez. Andrea Baer 
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